
 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung – Information nach 
§ 124a Nr. 5 AktG 
Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger hat die Gesellschaft 
74.880.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben, die aus je 37.440.000 Stammaktien und 
stimmrechtslosen Vorzugsaktien bestehen. Vorzugsaktien gewähren außer in den gesetzlich bestimmten Fällen kein 
Stimmrecht. Soweit ein Stimmrecht besteht, gewährt jede Stamm- bzw. Vorzugsaktie in der Hauptversammlung eine 
Stimme. 

 
Sofern die Tagesordnung der vorliegenden Hauptversammlung nicht durch gesonderte Bekanntmachung um zusätzliche 
Punkte ergänzt wird, bei denen Vorzugsaktien stimmberechtigt sind, sind bei den Abstimmungen in der vorliegenden 
Hauptversammlung nur die Stammaktien stimmberechtigt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte entspricht daher der 
Gesamtzahl der Stammaktien und beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung 
im Bundesanzeiger 37.440.000. 

 
Aus unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien steht der Gesellschaft gemäß § 71b AktG kein Stimmrecht zu.  
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger 
3.201.331 Stamm- und 2.626.379 Vorzugsaktien der Gesellschaft als eigene Aktien. 
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